
 

 

Die aap Implantate AG, Berlin, hat ihre Aktionäre für den 25. Juli 2023 zur ordentlichen Hauptversammlung 

2023 eingeladen. In diesem Zusammenhang erstattet der Vorstand den nachfolgenden Bericht zu 

Tagesordnungspunkt 9. 

Bericht des Vorstands der aap Implantate AG an die Hauptversammlung gemäß §§ 71 Abs. 1 Nr. 8 S. 5, 

186 Abs. 4 S. 2 AktG zu Tagesordnungspunkt 9 - Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener 

mit möglichem Ausschluss des Bezugsrechts 

Unter Tagesordnungspunkt 9 der Hauptversammlung am 25. Juli 2023 schlagen der Vorstand und der 

Aufsichtsrat vor, eine neue Ermächtigung zum Erwerb und zur Verwendung eigener Aktien mit möglichem 

Ausschluss des Bezugsrechts zu schaffen. Gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 Satz 5 Aktiengesetz in Verbindung mit 

§ 186 Absatz 4 Satz 2 Aktiengesetz erstattet der Vorstand zu Tagesordnungspunkt 9 der Hauptversammlung 

über die Gründe für die Ermächtigung zum Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre bei Ausgabe der 

neuen Aktien diesen Bericht: 

Die von der Hauptversammlung vom 22. Juni 2018 beschlossene Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien 

wird am 21. Juni 2023 auslaufen. Es soll nun eine neue Ermächtigung gefasst werden. 

Neben dem Erwerb über die Börse soll die Gesellschaft auch die Möglichkeit erhalten, eigene Aktien durch 

ein öffentliches an die Aktionäre der Gesellschaft zu richtendes Kaufangebot oder durch die öffentliche 

Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots zu erwerben. Dabei ist der aktienrechtliche 

Gleichbehandlungsgrundsatz zu beachten. Bei einem Erwerb der Aktien über die Börse, darf der von der 

Gesellschaft gezahlte Gegenwert je Aktie (ohne Erwerbsnebenkosten) den am Börsenhandelstag durch die 

Eröffnungsauktion ermittelten Kurs im Xetra-Handelssystem (oder einem vergleichbaren Nachfolgesystem) 

an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Bei der 

öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines Angebots können die Adressaten der Aufforderung 

entscheiden, wie viele Aktien und – bei Festlegung einer Preisspanne – zu welchem Preis sie diese der 

Gesellschaft anbieten möchten. Sofern ein öffentliches Kaufangebot überzeichnet ist oder im Falle einer 

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots von mehreren gleichwertigen Angeboten nicht sämtliche 

angenommen werden können, muss die Annahme nach Quoten erfolgen. Jedoch soll es möglich sein, eine 

bevorrechtigte Annahme kleiner Offerten oder kleiner Teile von Offerten bis zu maximal 100 Stück Aktien 

vorzusehen. Diese Möglichkeit dient dazu, gebrochene Beträge bei der Festlegung der zu erwerbenden 

Quoten und kleine Restbestände zu vermeiden und damit die technische Abwicklung zu erleichtern. Der 

gebotene Kaufpreis oder die Grenzwerte der gebotenen Kaufpreisspanne je Aktie (ohne 

Erwerbsnebenkosten) dürfen den Durchschnitt der Schlusskurse im Xetra-Handelssystem (oder einem 

vergleichbaren Nachfolgesystem) an der Wertpapierbörse Frankfurt/Main an den drei Börsenhandelstagen 

vor dem Tag der öffentlichen Ankündigung des Angebots bzw. der öffentlichen Aufforderung zur Abgabe 

eines Kaufangebots um nicht mehr als 10 % über- oder unterschreiten. Ergeben sich nach der 

Veröffentlichung eines öffentlichen Kaufangebots bzw. einer öffentlichen Aufforderung zur Abgabe eines 

solchen Angebots erhebliche Abweichungen des maßgeblichen Kurses, so kann stattdessen auch auf den 

Durchschnittskurs der drei Börsenhandelstage vor der öffentlichen Ankündigung einer etwaigen Anpassung 

abgestellt werden. Das Kaufangebot bzw. die Aufforderung zur Abgabe eines solchen Angebots kann 

weitere Bedingungen vorsehen. 



 

 

Die erworbenen eigenen Aktien dürfen zu allen gesetzlich zulässigen Zwecken verwendet werden, 

insbesondere auch zu den folgenden: 

 

Der Beschlussvorschlag enthält die Ermächtigung, die erworbenen eigenen Aktien außerhalb der Börse 

gegen Barleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts zu veräußern. Voraussetzung dafür ist, dass die Aktien 

zu einem Preis veräußert werden, der den Börsenpreis von Aktien der Gesellschaft gleicher Ausstattung 

zum Zeitpunkt der Veräußerung nicht wesentlich unterschreitet. Mit dieser Ermächtigung wird von der in 

§ 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 S. 4 AktG zugelassenen Möglichkeit 

zum erleichterten Bezugsrechtsausschluss Gebrauch gemacht. Dem Gedanken des Verwässerungsschutzes 

der Aktionäre wird dadurch Rechnung getragen, dass die Aktien nur zu einem Preis veräußert werden 

dürfen, der den maßgeblichen Börsenpreis nicht wesentlich unterschreitet. Die endgültige Festlegung des 

Veräußerungspreises für die eigenen Aktien geschieht zeitnah vor der Veräußerung. Der Vorstand wird 

einen eventuellen Abschlag vom Börsenpreis nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden 

Marktbedingungen möglichst niedrig bemessen. Der Abschlag vom Börsenpreis zum Zeitpunkt der 

Ausnutzung der Ermächtigung wird keinesfalls mehr als 10 % des aktuellen Börsenpreises betragen. Die 

Ermächtigung gilt mit der Maßgabe, dass die unter Ausschluss des Bezugsrechts gemäß § 186 Abs. 3 S. 4 

AktG veräußerten Aktien insgesamt 10 % des Grundkapitals nicht überschreiten dürfen. Maßgeblich ist 

dabei grundsätzlich das Grundkapital zum Zeitpunkt der Beschlussfassung der Hauptversammlung. Sollte 

zum Zeitpunkt der Ausübung der Ermächtigung die Grundkapitalziffer niedriger sein, ist dieser Wert 

maßgeblich. Sofern während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zu ihrer Ausnutzung von anderen 

Ermächtigungen zur Ausgabe oder zur Veräußerung von Aktien der Gesellschaft oder zur Ausgabe von 

Rechten, die den Bezug von Aktien der Gesellschaft ermöglichen oder zu ihm verpflichten, Gebrauch 

gemacht und dabei das Bezugsrecht gemäß oder entsprechend § 186 Abs. 3 S. 4 AktG ausgeschlossen wird, 

ist dies auf die vorstehend genannte 10 %-Grenze anzurechnen. Die Aktionäre haben dadurch grundsätzlich 

die Möglichkeit, ihre Beteiligungsquote durch Zukauf von Aktien der aap Implantate AG über die Börse zu 

vergleichbaren Konditionen aufrechtzuerhalten. 

 

Die Veräußerung der eigenen Aktien kann auch gegen Sachleistung unter Ausschluss des Bezugsrechts der 

Aktionäre erfolgen. Die Gesellschaft wird dadurch in die Lage versetzt, eigene Aktien unmittelbar oder 

mittelbar als Gegenleistung im Rahmen von Unternehmenszusammenschlüssen oder im Zusammenhang 

mit dem Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen oder Beteiligungen an Unternehmen oder 

sonstigen Vermögensgegenständen anbieten zu können. Der internationale Wettbewerb und die 

Globalisierung der Wirtschaft verlangen nicht selten in derartigen Transaktionen die Gegenleistung in Form 

von Aktien. Die hier vorgeschlagene Ermächtigung gibt der Gesellschaft den notwendigen 

Handlungsspielraum, sich bietende Gelegenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Unternehmensteilen, 

Beteiligungen an Unternehmen oder sonstigen Vermögensgegenständen schnell und flexibel sowohl 

national als auch auf internationalen Märkten ausnutzen zu können. Dem trägt der vorgeschlagene 

Ausschluss des Bezugsrechts Rechnung. Bei der Festlegung der Bewertungsrelationen wird der Vorstand 

darauf achten, dass die Interessen der Aktionäre angemessen gewahrt werden. 

 

Die Ermächtigung sieht ferner vor, eigene Aktien anstelle der Ausnutzung eines bedingten Kapitals der 

Gesellschaft, unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre auch an Mitarbeiter der Gesellschaft und mit 

ihr verbundener Unternehmen, einschließlich Mitgliedern des Vorstands der Gesellschaft und Mitgliedern 



 

 

der Geschäftsleitung verbundener Unternehmen auszugeben und zur Bedienung von Rechten auf den 

Erwerb oder Pflichten zum Erwerb von Aktien der Gesellschaft aus Aktienoptions- und 

Mitarbeiterbeteiligungsprogrammen zu verwenden. Soweit eigene Aktien an Mitglieder des Vorstands der 

Gesellschaft gewährt werden sollen, um Rechte auf den Erwerb oder Pflichten zum Erwerb von Aktien aus 

vorgenannten Aktienoptionsprogrammen zu bedienen, soll die Ermächtigung für den Aufsichtsrat gelten. 

Hierdurch soll die Möglichkeit geschaffen werden, bei der Bedienung der Optionsrechte Flexibilität zu 

erreichen. Die Verwendung eigener Aktien anstelle der Ausnutzung eines bedingten Kapitals kann für die 

Gesellschaft wirtschaftlich sinnvoll sein. Die Ausgabe eigener Aktien an Mitarbeiter und Führungskräfte, 

zumal im Rahmen von langfristigen, auf den nachhaltigen Unternehmenserfolg ausgerichteten 

Vergütungskomponenten liegt im Interesse der Gesellschaft und ihrer Aktionäre, da hierdurch sowohl die 

Identifizierung der Mitarbeiter und Führungskräfte mit ihrem Unternehmen gefördert werden als auch der 

Unternehmenswert als solcher maßgeblich gefördert werden kann. 

 

Die eigenen Aktien können ferner zur Bedienung von Schuldverschreibungen mit Options- oder 

Wandlungsrechten bzw. –pflichten verwendet werden, die von der Gesellschaft oder von ihr im Sinne des 

§ 17 AktG abhängigen Gesellschaften begeben wurden. Zur Bedienung der daraus resultierenden Rechte 

kann es im Interesse der Gesellschaft zweckmäßig sein, statt Aktien aus einer entsprechenden 

Kapitalerhöhung ganz oder zum Teil eigene Aktien einzusetzen, wozu das Bezugsrecht der Aktionäre 

ausgeschlossen werden muss. Mit der vorgesehenen Ermächtigung und dem Bezugsrechtsausschluss sollen 

die entsprechenden Voraussetzungen für den Fall geschaffen werden, dass eine künftige 

Hauptversammlung die rechtlichen Rahmenbedingungen für eine Ausgabe schafft. 

 

Von den vorgenannten Verwendungsmöglichkeiten kann nicht nur hinsichtlich solcher Aktien Gebrauch 

gemacht werden, die auf Grund dieses Ermächtigungsbeschlusses erworben wurden. Die Ermächtigung 

umfasst vielmehr auch solche Aktien, die nach § 71 d S. 5 AktG erworben wurden. Es ist vorteilhaft und 

schafft weitere Flexibilität, diese eigenen Aktien in gleicher Weise wie die auf Grund dieses 

Ermächtigungsbeschlusses erworbenen Aktien verwenden zu können. Die auf Grund dieses 

Ermächtigungsbeschlusses erworbenen eigenen Aktien können von der Gesellschaft ohne erneuten 

Beschluss der Hauptversammlung eingezogen werden. 

 

Etwaige Spitzenbeträge können bei einem Angebot an alle Aktionäre ausgeschlossen werden. Dies dient 

der Darstellung eines praktikablen Bezugsverhältnisses und damit der Erleichterung der technischen 

Durchführung eines solchen Angebots. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre 

ausgeschlossenen Aktien werden über die Börse oder bestmöglich an Dritte veräußert. 

 

Entsprechend § 237 Abs. 3 Nr. 3 AktG kann die Hauptversammlung der Gesellschaft die Einziehung ihrer 

voll eingezahlten Stückaktien beschließen, auch ohne, dass damit eine Herabsetzung des Grundkapitals der 

Gesellschaft erforderlich wird. Die vorgeschlagene Ermächtigung sieht neben der Einziehung mit 

Kapitalherabsetzung diese Alternative ausdrücklich vor. Durch eine Einziehung der eigenen Aktien ohne 

Kapitalherabsetzung erhöht sich automatisch der rechnerische Anteil der übrigen Stückaktien am 

Grundkapital der Gesellschaft. Der Vorstand soll daher auch ermächtigt werden, die erforderlich werdende 

Änderung der Satzung hinsichtlich der sich durch eine Einziehung verändernde Anzahl der Stückaktien 

vorzunehmen. Der Aufsichtsrat kann im Rahmen seines pflichtgemäßen Ermessens bestimmen, dass 



 

 

Maßnahmen des Vorstands auf Grund der Hauptversammlungsermächtigung nach § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG 

nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden dürfen. 

 

Der Vorstand wird die jeweils nächste Hauptversammlung über die Ausnutzung der Ermächtigung 

unterrichten. 

 

Berlin, im Juni 2023 

aap Implantate AG 

– Der Vorstand – 

 


